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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

      Gerichtsorganisations-
gesetz (GOG) 

             

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 155.200 (Ge-
richtsorganisationsgesetz 
[GOG] vom 6. Dezem-
ber 2011) (Stand 1. Juli 2016) 
wird wie folgt geändert: 

   

§  8 
Öffentlichkeit der Verhandlun-
gen 

§  8 Abs. 3 (geändert)    

3 Bild- und Tonaufnahmen von 
Gerichtsverhandlungen sowie 
im Gerichtsgebäude und bei 
dessen Zugängen sind ohne 
Bewilligung des Gerichts un-
tersagt. Widerhandlungen 
können mit Ordnungsbusse 
bis Fr. 500.– bestraft werden. 

3 Bild- und Tonaufnahmen von 
Gerichtsverhandlungen sowie 
im Gerichtsgebäude […] sind 
ohne Bewilligung des Gerichts 
untersagt. Widerhandlungen 
können mit Ordnungsbusse 
bis Fr. 500.– bestraft werden. 

   

Korrigierte Fassung 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

§  11 
Richterinnen und Richter 
a) Arten 

§  11 Abs. 2, Abs. 3 §  11 Abs. 3   

2 Hauptamtliche Richterinnen 
und Richter sind die 

2 Hauptamtliche Richterinnen 
und Richter sind die 

   

c) Bezirksgerichtspräsiden-
tinnen und Bezirksge-
richtspräsidenten. 

c) (geändert) Bezirksge-
richtspräsidentinnen und 
Bezirksgerichtspräsidenten 
[…] , 

   

 d) (neu) Präsidentinnen und 
Präsidenten der Schlich-
tungsbehörden für Miete 
und Pacht. 

   

Sie sind in Voll- oder Teilpen-
sen tätig. 

Sie sind in Voll- oder Teilpen-
sen tätig. 

   

3 Nebenamtliche Richterinnen 
und Richter sind die 

3 Nebenamtliche Richterinnen 
und Richter sind die 

3 Nebenamtliche Richterinnen 
und Richter sind die 

  

e) Mitglieder der Schlich-
tungsstelle für Gleichstel-
lungsfragen, Mitglieder der 
Schlichtungsbehörden für 
Miete und Pacht sowie 
Friedensrichterinnen und 
Friedensrichter. 

e) (geändert) Präsidentinnen 
und Präsidenten sowie 
Mitglieder der Schlich-
tungsstelle für Gleichstel-
lungsfragen, Mitglieder der 
Schlichtungsbehörden für 
Miete und Pacht sowie 
Friedensrichterinnen und 
Friedensrichter. 

e) (geändert) […] Präsidentin 
oder der Präsident und […] 
Mitglieder der Schlich-
tungsstelle für Gleichstel-
lungsfragen, Mitglieder der 
Schlichtungsbehörden für 
Miete und Pacht sowie 
Friedensrichterinnen und 
Friedensrichter. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

§  13 
Wählbarkeitsvoraussetzungen 

§  13 Abs. 9 (neu)    

 9 Hauptamtliche Richterinnen 
und Richter sowie vom Gros-
sen Rat oder vom Regierungs-
rat zu wählende Richterinnen 
und Richter dürfen nicht straf-
rechtlich verurteilt worden sein 
wegen einer Handlung, die 
nicht mit dem Richterberuf 
vereinbar ist, es sein denn, 
diese Verurteilung erscheint 
nicht mehr im Privatauszug 
aus dem Strafregister. 

   

 §  13a (neu) 
Zuständige Behörde und 
Rechtsschutz 

§  13a Abs. 3 (geändert)   

 1 Die Überprüfung der Wähl-
barkeitsvoraussetzungen für 
Bezirksgerichtspräsidentinnen 
und Bezirksgerichtspräsiden-
ten erfolgt durch die Justizlei-
tung nach Vorliegen der An-
meldung. 

   

 2 Sind die Wählbarkeitsvo-
raussetzungen nicht erfüllt, 
erlässt die Justizleitung einen 
anfechtbaren Entscheid. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

 3 Beschwerden gegen diesen 
Entscheid sind innert 3 Tagen 
seit Zustellung des Entscheids 
respektive seit Publikation der 
Kandidatur beim Justizgericht 
einzureichen, das unverzüglich 
über die Beschwerden ent-
scheidet. Die Stimmrechtsbe-
schwerde gemäss § 65 des 
Gesetzes über die politischen 
Rechte (GPR) vom 10. März 
1992 1) ist nur wegen Verlet-
zungen des Stimmrechts ge-
mäss den §§ 3, 4, 7 und 
17 GPR zulässig. 

3 Beschwerden gegen […] 
 das Ergebnis der Überprüfung 
der Wählbarkeitsvorausset-
zungen sind innert 3 Tagen 
seit Zustellung des Entscheids 
respektive seit Publikation der 
Kandidatur beim Justizgericht 
einzureichen, das unverzüglich 
über die Beschwerden ent-
scheidet. Die Stimmrechtsbe-
schwerde gemäss § 65 des 
Gesetzes über die politischen 
Rechte (GPR) vom 10. März 
1992 2) ist nur wegen Verlet-
zungen des Stimmrechts ge-
mäss den §§ 3, 4, 7 und 
17 GPR zulässig. 

  

  4 Der Beschwerde kommt nur 
aufschiebende Wirkung zu, 
wenn diese von der Be-
schwerdeinstanz auf Antrag 
oder von Amtes wegen ange-
ordnet wird. 

  

                                                      
1) SAR 131.100 
2) SAR 131.100 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

§  14 
Wahlbehörden 

§  14 Abs. 6 (neu)    

 6 Der Grosse Rat und der Re-
gierungsrat können von den 
durch sie zu wählenden Rich-
terinnen und Richtern vorgän-
gig zur Wahl Auskünfte insbe-
sondere über hängige Straf-
verfahren im In- und Ausland, 
über in- und ausländische 
Strafurteile, über im In- und 
Ausland hängige Administra-
tivmassnahmen im Strassen-
verkehr, über Führerausweis-
entzüge und über Betreibun-
gen verlangen. 

   

§  16 
Wohnsitz 

§  16 Abs. 1 (geändert)    

1 Richterinnen und Richter 
müssen im Kanton Wohnsitz 
haben. Davon ausgenommen 
sind die Richterinnen und 
Richter des Justizgerichts. 

1 Richterinnen und Richter 
müssen ab Amtsantritt für die 
ganze Dauer der Amtsaus-
übung im Kanton Wohnsitz 
haben. Davon ausgenommen 
sind die Richterinnen und 
Richter des Justizgerichts. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

§  24 
d) Nebenbeschäftigung 

§  24 Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert) 

§  24 Abs. 3 (geändert)   

2 Hauptamtliche Richterinnen 
und Richter sowie Fachrichte-
rinnen und Fachrichter des 
Kindes- und Erwachsenen-
schutzes, die in Voll- oder 
Teilpensen tätig sind, üben 
keine entgeltlichen Nebenbe-
schäftigungen aus, die zu-
sammen mit ihrem richterli-
chen Pensum mehr als ein 
Vollpensum ergeben. Aus-
nahmen unterliegen der Bewil-
ligungspflicht durch die Justiz-
leitung. Die Tätigkeit als An-
wältin oder Anwalt ist den 
hauptamtlichen Richterinnen 
und Richtern sowie den Fach-
richterinnen und Fachrichtern 
des Kindes- und Erwachse-
nenschutzes, die in Voll- oder 
Teilpensen tätig sind, unter-
sagt. 

2 Hauptamtliche Richterinnen 
und Richter sowie Fachrichte-
rinnen und Fachrichter des 
Kindes- und Erwachsenen-
schutzes, die in Voll- oder 
Teilpensen tätig sind, üben 
keine entgeltlichen Nebenbe-
schäftigungen aus, die zu-
sammen mit ihrem richterli-
chen Pensum mehr als ein 
Vollpensum ergeben. Aus-
nahmen unterliegen der Bewil-
ligungspflicht durch die Justiz-
leitung. Die Tätigkeit als An-
wältin oder Anwalt ist den 
hauptamtlichen Richterinnen 
und Richtern sowie den Fach-
richterinnen und Fachrichtern 
des Kindes- und Erwachse-
nenschutzes, die in Voll- oder 
Teilpensen tätig sind, im Kan-
ton Aargau untersagt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

3 Nebenamtliche Richterinnen 
und Richter dürfen vor der Ab-
teilung des Gerichts, der sie 
angehören, respektive vor 
dem Bezirksgericht oder der 
Schlichtungsbehörde für Miete 
und Pacht, dem beziehungs-
weise der sie angehören, nicht 
als Parteivertretung auftreten. 
Bei Ersatzrichterinnen und 
Ersatzrichtern des Oberge-
richts gilt dieser Ausschluss für 
den entsprechenden Spruch-
körper (Kammer einer Abtei-
lung des Obergerichts). 

3 Nebenamtliche Richterinnen 
und Richter dürfen vor der Ab-
teilung des Gerichts, der sie 
angehören, respektive vor 
dem Bezirksgericht oder der 
Schlichtungsbehörde für Miete 
und Pacht, dem beziehungs-
weise der sie angehören, nicht 
als Parteivertretung auftreten. 
[…] Dies gilt […] auch für […] 
Anwältinnen und Anwälte, die 
mit der nebenamtlichen Rich-
terin oder dem nebenamtli-
chen Richter eine Kanzleige-
meinschaft bilden. 

3 Nebenamtliche Richterinnen 
und Richter dürfen vor der Ab-
teilung des Gerichts, der sie 
angehören, respektive vor 
dem Bezirksgericht oder der 
Schlichtungsbehörde für Miete 
und Pacht, dem beziehungs-
weise der sie angehören, nicht 
als Parteivertretung auftreten. 
[…]  

  

 §  24a (neu) 
Offenlegung der Interessen-
bindungen 

§  24a 
e) Offenlegung der Interes-
senbindungen (Überschrift 
geändert) 

  

 1 Bei Amtsantritt informieren 
die Richterinnen und Richter 
die Justizleitung über 

   

 a) ihre berufliche Tätigkeit 
und ihre Arbeitgebenden, 

   

 b) ihre Tätigkeit in Führungs- 
und Aufsichtsgremien von 
Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des priva-
ten und öffentlichen 
Rechts. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

 2 Änderungen werden zu Be-
ginn jedes Amtsjahres durch 
die Justizleitung erhoben. 

   

 3 Das Register über die Inte-
ressenbindungen ist öffentlich. 

   

  §  24b (neu) 
f) Ausstand 

  

  1 Nebenamtliche Richterinnen 
und Richter treten in Verfahren 
in den Ausstand, in denen 
Anwältinnen oder Anwälte aus 
ihrer Kanzleigemeinschaft als 
Parteivertretung auftreten. 

  

§  25 
Aufsicht 

§  25 Abs. 4, Abs. 5 (neu), 
Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu) 

   

4 Die Amtsenthebung ist zu-
lässig, wenn die Richterin oder 
der Richter 

4 Die Amtsenthebung ist zu-
lässig, wenn die Richterin oder 
der Richter 

   

b) die Fähigkeit, das Amt 
auszuüben, auf Dauer ver-
loren hat. 

b) (geändert) die Fähigkeit, 
das Amt auszuüben, auf 
Dauer verloren hat […] , 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

 c) (neu) wegen einer Hand-
lung, die mit dem Richter-
beruf nicht vereinbar ist, 
strafrechtlich verurteilt 
worden ist, es sei denn, 
diese Verurteilung er-
scheint nicht mehr im Pri-
vatauszug aus dem Straf-
register, 

   

 d) (neu) das Wohnsitzerfor-
dernis gemäss § 16 Abs. 1 
nicht mehr erfüllt. 

   

 5 Richterinnen und Richter ha-
ben die Justizleitung umge-
hend über strafrechtliche Ver-
urteilungen zu informieren, die 
während der Amtsdauer erfol-
gen und zu einem Eintrag im 
Privatauszug aus dem Strafre-
gister führen. 

   

 6 Die vom Volk gewählten ne-
benamtlichen Richterinnen 
und Richter haben der Justiz-
leitung nach erfolgter Wahl 
umgehend einen Privatauszug 
aus dem Strafregister einzu-
reichen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

 7 Die Justizleitung kann wäh-
rend der Amtsdauer von den 
Richterinnen und Richtern 
Auskünfte über hängige Straf-
verfahren im In- und Ausland, 
über in- und ausländische 
Strafurteile, über im In- und 
Ausland hängige Administra-
tivmassnahmen im Strassen-
verkehr, über Führerausweis-
entzüge und über Betreibun-
gen verlangen. 

   

§  33 
e) Generalsekretariat Justiz 

§  33 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert), 
Abs. 4 (neu) 
e) Generalsekretariat […] 
Gerichte (Überschrift geän-
dert) 

   

1 Das Generalsekretariat Justiz 
ist die Stabsstelle der Justizlei-
tung. Es steht unter der Lei-
tung der Generalsekretärin 
oder des Generalsekretärs 
Justiz. 

1 Das Generalsekretariat […] 
Gerichte ist die Stabsstelle der 
Justizleitung. Es steht unter 
der Leitung der Generalsekre-
tärin oder des Generalsekre-
tärs […] Gerichte. 

   

2 Die Generalsekretärin oder 
der Generalsekretär Justiz ist 
Mitglied der Justizleitung mit 
beratender Stimme und An-
tragsrecht. Sie oder er bereitet 
die Geschäfte der Justizleitung 
vor und setzt deren Beschlüs-
se um. 

2 Die Generalsekretärin oder 
der Generalsekretär […] 
Gerichte ist Mitglied der Justiz-
leitung mit beratender Stimme 
und Antragsrecht. Sie oder er 
bereitet die Geschäfte der Jus-
tizleitung vor und setzt deren 
Beschlüsse um. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

 4 Das Generalsekretariat Ge-
richte entscheidet über Kos-
tenerlassgesuche betreffend 
rechtskräftig auferlegten Ge-
richtskosten. Dessen Ent-
scheide sind mit Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht an-
fechtbar. 

   

§  34 
Aufsichtskommission 

§  34 Abs. 3 (geändert)    

3 Sie kann einen Verweis oder 
eine Ordnungsbusse als Dis-
ziplinarmassnahme ausspre-
chen oder dem Justizgericht 
weitergehende Disziplinar-
massnahmen beantragen. 

3 Sie kann einen Verweis oder 
eine Ordnungsbusse als Dis-
ziplinarmassnahme ausspre-
chen oder […] der Justizlei-
tung zuhanden des Justizge-
richts weitergehende Diszipli-
narmassnahmen beantragen. 

   

§  37 
b) Aufgaben 

§  37 Abs. 1 (geändert)    

1 Die Geschäftsleitung des 
Obergerichts und die ge-
schäftsführenden Präsidentin-
nen und Präsidenten des Spe-
zialverwaltungsgerichts, des 
Zwangsmassnahmengerichts 
und der Bezirksgerichte sind 
verantwortlich für den ein-
wandfreien Betrieb jener Jus-
tizbehörde, der sie vorstehen. 
Sie koordinieren ihre Tätigkeit 
mit der Justizleitung. 

1 Die Geschäftsleitung des 
Obergerichts und die ge-
schäftsführenden Präsidentin-
nen und Präsidenten des Spe-
zialverwaltungsgerichts, des 
Zwangsmassnahmengerichts 
und der Bezirksgerichte sind 
verantwortlich für den ein-
wandfreien Betrieb […] jenes 
Gerichts, dem sie vorstehen. 
Sie koordinieren ihre Tätigkeit 
mit der Justizleitung. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

§  38 
Justizgericht 
a) Sachliche Zuständigkeit und 
Verfahren 

§  38 Abs. 1    

1 Das Justizgericht entscheidet 1 Das Justizgericht entscheidet    

e) über Ausstandsbegehren 
gegen eine Abteilung des 
Obergerichts in ihrer 
Mehrheit oder Gesamtheit, 

e) (geändert) über […] 
Beschwerden gegen […] 
Entscheide des Oberge-
richts […] betreffend Aus-
standsbegehren, soweit 
der Weiterzug an das 
Bundesgericht einen Ent-
scheid einer kantonalen 
Rechtsmittelinstanz vo-
raussetzt, 

   

g) über Beschwerden gegen 
Entscheide über die Ab-
gangsentschädigung ge-
mäss § 19. 

g) (geändert) über Be-
schwerden gegen Ent-
scheide […] betreffend 
Abgangsentschädigung 
gemäss § 19. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

§  45 
Stellvertretung 

§  45 Abs. 2 (neu)    

 2 Ist eine Stellvertretung durch 
eine Friedensrichterin oder 
einen Friedensrichter aus ei-
nem anderen Kreis des Be-
zirks nicht möglich, bestimmt 
die Justizleitung eine Frie-
densrichterin oder einen Frie-
densrichter aus einem ande-
ren Bezirk. 

   

§  48 
Stellvertretung 

§  48 Abs. 2 (neu)    

 2 Die Justizleitung kann einer 
Schlichtungsbehörde für Miete 
und Pacht bei ausserordentli-
cher Geschäftslast oder bei 
Ausstand mehrerer ihrer Mit-
glieder zusätzliche Schlichte-
rinnen und Schlichter aus 
Schlichtungsbehörden für Mie-
te und Pacht anderer Bezirke 
zuweisen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

§  51 
Stellvertretung 

§  51 Abs. 2 (geändert)    

2 Die Justizleitung kann bei 
ausserordentlicher Geschäfts-
last an einem Gericht oder bei 
Ausstand mehrerer Richterin-
nen und Richter diesem Ge-
richt zusätzliche Richterinnen 
und Richter anderer Bezirks-
gerichte zuweisen. 

2 Die Justizleitung kann einem 
Bezirksgericht bei ausseror-
dentlicher Geschäftslast […] 
oder bei Ausstand mehrerer 
oder sämtlicher seiner Richte-
rinnen und Richter […] 
beziehungsweise seiner Ge-
richtsschreiberinnen und Ge-
richtsschreiber zusätzliche 
Richterinnen und Richter be-
ziehungsweise Gerichts-
schreiberinnen und Gerichts-
schreiber anderer Bezirksge-
richte zuweisen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

 II.    

 1. 
Der Erlass SAR 131.100 (Ge-
setz über die politischen Rech-
te [GPR] vom 10. März 1992) 
(Stand 1. Juni 2013) wird wie 
folgt geändert: 

   

§  29a 
4. Erster Wahlgang 
a) Wahlvorschläge 

§  29a Abs. 3bis (neu) §  29a Abs. 1 (geändert), 
Abs. 3bis (geändert) 

  

1 Die Wahlvorschläge sind von 
10 Stimmberechtigten des be-
treffenden Wahlkreises zu un-
terzeichnen und müssen bei 
Kantons-, Bezirks- und Kreis-
wahlen bis zum 58., bei den 
übrigen Wahlen bis zum 
44. Tag vor dem Hauptwahltag 
jeweils bis spätestens 
12.00 Uhr bei der zuständigen 
Behörde eintreffen. Nach Ab-
lauf dieser Frist ist ein Rück-
zug der Anmeldung nicht mehr 
zulässig. 

 1 Die Wahlvorschläge sind von 
10 Stimmberechtigten des be-
treffenden Wahlkreises zu un-
terzeichnen und müssen bei 
Kantons-, Bezirks- und Kreis-
wahlen im Allgemeinen bis 
zum 58., bei Wahlen von Be-
zirksgerichtspräsidentinnen 
und Bezirksgerichtspräsiden-
ten bis zum 65., bei den übri-
gen Wahlen bis zum 44. Tag 
vor dem Hauptwahltag jeweils 
bis spätestens 12.00 Uhr bei 
der zuständigen Behörde ein-
treffen. Nach Ablauf dieser […] 
Fristen ist ein Rückzug der 
Anmeldung nicht mehr zuläs-
sig. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

 3bis Die Namen der als Be-
zirksgerichtspräsidentin oder 
Bezirksgerichtspräsident kan-
didierenden Personen sind 
unmittelbar nach Ablauf der 
Anmeldefrist in den amtlichen 
Publikationsorganen zu veröf-
fentlichen und den Stimmbe-
rechtigten mit dem Stimmzettel 
schriftlich zur Kenntnis zu 
bringen. 

3bis Die Namen der als Be-
zirksgerichtspräsidentin oder 
Bezirksgerichtspräsident kan-
didierenden Personen sind 
unmittelbar nach Ablauf der 
Anmeldefrist beziehungsweise 
der Nachmeldefrist in den amt-
lichen Publikationsorganen zu 
veröffentlichen […] . 

  

§  30 
b) Wahl mit Urnengang 

§  30 Abs. 1 (geändert)    

1 Im ersten Wahlgang kann 
jeder wahlfähige Stimmbe-
rechtigte als Kandidat gültige 
Stimmen erhalten. 

1 Im ersten Wahlgang kann 
jeder wahlfähige Stimmbe-
rechtigte als Kandidat gültige 
Stimmen erhalten. Davon aus-
genommen sind die für das 
Amt als Bezirksgerichtspräsi-
dentin oder Bezirksgerichts-
präsident kandidierenden Per-
sonen. Diese müssen im 
Rahmen des Verfahrens ge-
mäss den §§ 29a–30a vor-
gängig angemeldet sein. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

§  32 
b) Wahlvorschläge 

 §  32 Abs. 5 (geändert), 
Abs. 6 (neu) 

  

5 Die Namen der angemelde-
ten Kandidaten sind unmittel-
bar nach Ablauf der Anmelde-
frist in den amtlichen Publika-
tionsorganen zu veröffentli-
chen und den Stimmberechtig-
ten mit dem Stimmzettel 
schriftlich zur Kenntnis zu 
bringen. 

 5 Die Namen der angemelde-
ten […] Kandidierenden sind 
unmittelbar nach Ablauf der 
Anmeldefrist in den amtlichen 
Publikationsorganen zu veröf-
fentlichen und den Stimmbe-
rechtigten mit dem Stimmzettel 
schriftlich zur Kenntnis zu 
bringen. 

  

  6 Bei Wahlen von Bezirksge-
richtspräsidentinnen und Be-
zirksgerichtspräsidenten sind 
die Namen der Kandidieren-
den unmittelbar nach Ablauf 
der Anmeldefrist beziehungs-
weise der Nachmeldefrist in 
den amtlichen Publikationsor-
ganen zu veröffentlichen und 
den Stimmberechtigten mit 
dem Stimmzettel schriftlich zur 
Kenntnis zu bringen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

 2. 
Der Erlass SAR 221.200 (Ein-
führungsgesetz zur Schweize-
rischen Zivilprozessordnung 
[EG ZPO] vom 23. März 2010) 
(Stand 1. Januar 2018) wird 
wie folgt geändert: 

   

§  6 
Präsidentin oder Präsident 

§  6 Abs. 1    

1 Die Bezirksgerichtspräsiden-
tin oder der Bezirksgerichts-
präsident entscheidet 

1 Die Bezirksgerichtspräsiden-
tin oder der Bezirksgerichts-
präsident entscheidet 

   

c) in Ehescheidungssachen, 
wenn das Urteil in Gut-
heissung eines gemein-
samen Scheidungsbegeh-
rens und durch antrags-
gemässe Genehmigung 
einer vollständigen Verein-
barung über die Schei-
dungsfolgen gefällt werden 
kann (Art. 111 des 
Schweizerischen Zivilge-
setzbuchs vom 10. De-
zember 1907 1)) oder wenn 
sich die Ehegatten im Lauf 
des Verfahrens umfassend 
einigen, 

c) (geändert) in Eheschei-
dungssachen, […] in […] 
Abänderungs- und […] 
Ergänzungsverfahren be-
treffend Ehescheidungssa-
chen sowie in Verfahren 
betreffend Unterhaltskla-
gen des Kindes (Art.  […] 
111–134 und 276–295 des 
Schweizerischen Zivilge-
setzbuchs [ZGB] vom 
10. Dezember 1907 2)) […] 
; auf Antrag einer Partei 
bleibt, vorbehältlich 
Art. 111 ZGB und Art. 295 
ZPO, das Gesamtgericht 
zuständig, 

   

                                                      
1) SR 210 
2) SR 210 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

d) in Ehescheidungssachen, 
wenn das Urteil in Gut-
heissung eines gemein-
samen Scheidungsbegeh-
rens gefällt werden kann 
und beide Gesuchstellen-
den den Entscheid über 
strittige Scheidungsfolgen 
der Gerichtspräsidentin 
oder dem Gerichtspräsi-
denten überlassen, 

d) Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

e) in Verfahren betreffend 
Auflösung der eingetrage-
nen Partnerschaft auf ge-
meinsames Begehren, 
wenn das Urteil in Gut-
heissung eines gemein-
samen Begehrens und 
durch antragsgemässe 
Genehmigung einer voll-
ständigen Vereinbarung 
über die Auflösung gefällt 
werden kann (Art. 29 
Abs. 1 des Bundesgeset-
zes über die eingetragene 
Partnerschaft gleichge-
schlechtlicher Paare [Part-
nerschaftsgesetz, PartG] 
vom 18. Juni 2004 1)) oder 
wenn sich die eingetrage-
nen Partnerinnen oder 
Partner im Lauf des Ver-
fahrens umfassend eini-
gen, 

e) (geändert) in Verfahren 
betreffend Auflösung der 
eingetragenen Partner-
schaft […] sowie in […] 
Abänderungs- und […] 
Ergänzungsverfahren 
(Art. […] 29–34 des Bun-
desgesetzes über die ein-
getragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher 
Paare [Partnerschaftsge-
setz, PartG] vom 18. Juni 
2004 2)) […] . 

   

                                                      
1) SR 211.231 
2) SR 211.231 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

f) in Verfahren betreffend 
Auflösung der eingetrage-
nen Partnerschaft auf ge-
meinsames Begehren, 
wenn das Urteil in Gut-
heissung eines gemein-
samen Begehrens gefällt 
werden kann und beide 
eingetragenen Partnerin-
nen oder Partner den Ent-
scheid über strittige Auflö-
sungsfolgen der Gerichts-
präsidentin oder dem Ge-
richtspräsidenten überlas-
sen (Art. 29 Abs. 3 PartG). 

f) Aufgehoben.    

 3. 
Der Erlass SAR 231.200 (Ein-
führungsgesetz zum Bundes-
gesetz über Schuldbetreibung 
und Konkurs [EG SchKG] vom 
22. Februar 2005) (Stand 
1. Januar 2018) wird wie folgt 
geändert: 

   

§  14 
1. Untere kantonale Aufsichts-
behörde 
a) über die Betreibungsämter 

§  14 
1. Untere kantonale Aufsichts-
behörde […] über die Betrei-
bungsämter (Überschrift ge-
ändert) 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

§  15 
b) über das Konkursamt 

§  15 
Aufgehoben. 

   

1 Die Bezirksgerichtspräsiden-
tin oder der Bezirksgerichts-
präsident, in deren oder des-
sen Bezirk der Konkurs eröff-
net wurde, ist die untere kan-
tonale Aufsichtsbehörde über 
das Konkursamt. 

    

§  16 
2. Obere kantonale Aufsichts-
behörde 
a) Grundsatz 

§  16 Abs. 1 (geändert) 
2. Obere kantonale Aufsichts-
behörde über die Betreibungs-
ämter 
a) Grundsatz (Überschrift 
geändert) 

   

1 Die Schuldbetreibungs- und 
Konkurskommission des 
Obergerichts ist obere kanto-
nale Aufsichtsbehörde über 
die Betreibungsämter und das 
Konkursamt. 

1 Die Schuldbetreibungs- und 
Konkurskommission des 
Obergerichts ist obere kanto-
nale Aufsichtsbehörde über 
die Betreibungsämter […] . 

   

 §  17a (neu) 
2bis. Aufsichtsbehörde über 
das Konkursamt 

   

 1 Die Schuldbetreibungs- und 
Konkurskommission des 
Obergerichts ist einzige kanto-
nale Aufsichtsbehörde über 
das Konkursamt. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. Mai 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 26. Juni 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Re-
gierungsrats 

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

      Die Änderungen unter Ziff. I. 
und II. treten am 1. April 2020 
in Kraft. 

                  

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


